
1. Geltung
1.1. Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller zwischen uns 
und dem Käufer vereinbarten Verkäufe von Asphalt (im fol-
genden Ware). Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käu-
fers gelten uns gegenüber nicht.
1.2. Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Unterneh-
mer im Sinne des § 14 BGB gelten, sind sie kursiv gedruckt.

2. Vertragsschluss
2.1. Unsere Angebote sind für uns unverbindlich, falls nicht et-
was anderes vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist.
2.2. Für die richtige Auswahl der Asphaltsorte, -eigenschaften 
und -menge sowie der Fahrzeuge und Maschinen ist alleine 
der Vertragspartner verantwortlich. Für das Angebot gelten 
die jeweiligen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen 
Preislisten und Asphaltverzeichnisse.
2.3. Maßgebend für Art und Umfang der Lieferung oder Leis-
tung ist unser Angebot. Abbildungen, Zeichnungen, Maße und 
Gewichtsangaben sowie sonstige technische Daten oder An-
gaben kennzeichnen lediglich den Vertragsgegenstand und 
stellen keine vereinbarte Beschaffenheit dar.
2.4. Sind mehrere Personen unsere Vertragspartner, so bevoll-
mächtigen sich diese gegenseitig, in allen das Rechtsgeschäft 
betreffenden Angelegenheiten rechtsverbindliche Erklärun-
gen abzugeben und entgegenzunehmen.

3. Lieferung und Abnahme der Ware
3.1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten 
an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers 
nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehen-
den Kosten.
3.2. Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen 
und -termine) berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag. Für Unterneh-
mer gilt dies nur, wenn wir die Nichteinhaltung zu vertreten 
haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die 
Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzö-
gern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben; soweit uns gleiche 
Um-stände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, 
sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurück-
zutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingrif-
fe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, rechtmäßige 
Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhält-
nisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an 
notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerun-
gen durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare 
Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden 
Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung un-
seres Betriebes abhängig ist. Wir werden bei auftretenden 
Liefererschwernissen/-verzögerungen den Käufer unverzüg-
lich informieren.
3.3. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Anga-
ben des Käufers bei Abruf haftet dieser. Bei Lieferung an die 
vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne Ge-
fahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen 
ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehin-
dert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung 
nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehen

den Schäden, es sei denn, der Käufer hat das Nichtvorliegen 
dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Unternehmer haften 
ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Das Entleeren muss 
unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfol-
gen können.
3.4. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sach-
widriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner 
Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, 
es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung 
oder sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu ver-treten; 
Unternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rück-
sicht auf ein Vertretenmüssen. Mehrere Käufer haften als Ge-
samtschuldner für ordnungsmäßige Abnahme der Ware und 
Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit 
Wirkung für und gegen alle.
3.5 Die bei der Übergabe des Asphaltes oder nach dessen 
Übergabe unterzeichnende Person gilt als zur Entgegennah-
me unserer Lieferungen und Leistungen sowie zur Bestätigung 
des Empfangs berechtigt. Im Falle der Unterschrift dieser Per-
son mit elektronischem Kugelschreiber gilt das daraus erzeug-
te elektronische Dokument als Ersetzen der schriftlichen Form 
durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB.

4. Gefahrübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht bei Abholung im Werk in dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das 
Werksgelände verlässt. Bei Lieferung nach außerhalb des 
Werkes geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das 
Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens  
jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur  
vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

5. Mängelansprüche betreffend die Ware
5.1. Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber Unterneh-
mern, wenn der Käufer oder eine von ihm bevollmächtigte 
Person unsere Ware mit Zusätzen, Wasser, oder mit Asphalt 
anderer Lieferanten vermengt oder verändert oder vermen-
gen oder verändern lässt, es sei denn, der Käufer weist nach, 
dass die Vermengung oder Veränderung den Mangel nicht 
herbeigeführt hat.
5.2. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Un-
ternehmern unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. 
In diesem Fall hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung 
durch uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Män-
gel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich 
nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines 
Jahres ab Ablieferung, zu rügen; dies gilt nicht für Mängel, für 
die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt. Mündliche oder fernmünd-
liche Rügen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Eine Rüge 
ist in den in Ziff. 5.4 Satz 2 genannten Fällen entbehrlich.
5.3. Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nach-
erfüllung verlangen. Ist der Käufer Un-ternehmer, leisten wir 
Nacherfüllung nur in Form der Lieferung einer mangelfreien 
Sache. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung oder deren Un-
möglichkeit berechtigt den Käufer nach seiner Wahl zur Min-
derung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für Schadensersatz-
ansprüche gelten die Bestimmungen unter Ziff. 6.
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5.4. Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr 
nach Llieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete 
Män-gelansprüche außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 
b BGB verjähren ein Jahr ab Lieferung, es sei denn, dass der 
Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverlet-
zung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit liegt, oder dass wir den Mangel 
arglistig verschwiegen haben; in diesen Fällen ist die Erfüllung 
der Rügepflicht gemäß Ziff. 5.2 Satz 3 nicht erforderlich.

6. Schadensersatzansprüche
6.1. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners, insbe-
sondere wegen Verletzung einer Vertrags¬pflicht, aus Ver-
schulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus 
außervertraglicher Haftung, sind ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht-
verletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen von uns beruht oder nicht durch die Verletzung 
einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflich-
tung oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen 
Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit liegt oder nicht außerhalb der Ware 
liegt und der Schaden nicht aus einer Mangelhaftigkeit der 
Ware resultiert. Bei Verletzung einer für die Vertragsdurch-
führung wesentlichen Verpflichtung haften wir nicht für bei 
Vertragsschluss nicht vorhersehbare Schäden. Eine Haftung 
gemäß dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.
6.2. Die Haftungsbeschränkung in Ziff. 6.1 gilt nicht für unsere 
Tätigkeit als Frachtführer. Ist der Vertragspartner Unterneh-
mer, ist bei unserer Tätigkeit als Frachtführer die Haftung bei 
Verlust oder Beschädigung des Gutes jedoch begrenzt auf  
einen Betrag von höchstens 1,0 Mio. Euro oder auf 2 Sonderzie-
hungsrechte für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag 
höher ist. Das Sonderzie-hungsrecht ist eine Recheneinheit 
des Internationalen Währungsfonds (IWF/IMF International  
Monetary Fund). Es enthält die vier wichtigsten Weltwährun-
gen – US-Dollar, Euro, Yen und britisches Pfund – und wird täg-
lich neu festgesetzt. Dies gilt nicht, wenn ein Fall des Ziff. 6.1 
vorliegt.
6.3. Die Regelungen des Ziff. 6.1 erstrecken sich auf Schadener-
satz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Män-
geln, sonstigen Pflichtverletzungen oder unerlaubter Hand-
lung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen.
6.4. Ist der Vertragspartner Unternehmer, kann er im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, 
wenn wir die nicht in einem Mangel liegende Pflichtverletzung 
zu vertreten haben. Der Vertragspartner hat sich innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach unserer Aufforderung zu  
erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zu-
rücktritt oder auf der Leistung besteht.

7. Produktspezifische Bedingungen
7.1. Für Asphaltmischgut gelten folgende produktspezifische 
Bedingungen als vereinbart: Bituminöse Baustoffe werden 
mit der Beschaffenheit geliefert, die der ZTV Asphalt-StB, der  
TL Asphalt-StB, der ZTV LW und der TL LW in deren jeweils  
gültigen Fassung entsprechen.
Darüber hinaus wird keine Haftung für Fehler, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Ware zu dem gewöhnlichen oder 
nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 
mindern übernommen. Der Kunde hat die Pflicht zur Prüfung, 
ob die Eigenschaften der angebotenen Rezeptur den Anforde-
rungen an der Einbaustelle entsprechen. Uns obliegt insoweit 
keine Überprüfungspflicht bzw. die Pflicht zur Anmeldung von 
Bedenken. 

7.2. Bei jeder Art von Sondermischung, die der ZTV Asphalt – 
StB, der TL Asphalt – StB, der ZTV LW und der TL LW nicht 
entsprechen, garantieren wir nur die ordnungsgemäße Zu-
sammensetzung gemäß den Anforderungen des Kunden und 
übernehmen keine Haftung für deren Eignung für die betrof-
fene Baumaßnahme. Abstumpfungsmaßnahmen zur Herstel-
lung einer sachgerechten Oberflächenrauheit sind nicht von 
uns, sondern allein vom Einbauer zu ergreifen.
7.3. Ist die Lieferung frei Baustelle vereinbart, sind Temparatur-
abweichungen und erkennbare Mängel uns vor dem Einbau 
anzuzeigen, und zwar so rechtzeitig, dass Abhilfemaßnahmen 
möglich sind. Mangelrügen bei Mischgut setzen eine Probe-
entnahme entsprechend dem geltenden Regelwerk voraus. 
Wir erkennen nur Proben an, bei deren Entnahme ein von uns 
Beauftragter anwesend war.
7.4. Geringfügige Abweichungen innerhalb der für Naturpro-
dukte üblichen Toleranzen begründen keine Gewährleistungs-
ansprüche.
7.5. Beanstandungen unserer Ware werden nur anerkannt, 
wenn sie unverzüglich und bei erkennbaren Mängeln spätes-
tens zwei Tage nach Abholung/Auslieferung uns gegenüber 
schriftlich unter Angabe von Gründen geltend gemacht wer-
den.
 
8. Sicherungsrechte
8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung 
unsere Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen  
Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigen-
tum. Ist der Käufer Unternehmer, bleibt die angelieferte Ware 
bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die 
wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer 
darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsüber-
eignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
weiter-verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den  
Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im Voraus ei-
nem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspart-
ner ein Abtretungsverbot vereinbart.
8.2. Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den  
Käufer zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem 
Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbind-
lichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an 
der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der 
neuen Sache zum Wert unserer Ware (Ziff. 8.9) ein. Für den 
Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder 
Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen 
zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein – oder Mit-
eigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung 
der in Ziff. 8.1 Satz 2 aufgezählten Forderungen schon jetzt 
dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware 
(Ziff. 8.9) zum Wert der anderen Sachen; unser Miteigentum 
besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen 
gem. Ziff. 8.1 Satz 2 fort.
8.3. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer 
Forderungen nach Ziff. 8.1 Satz 2 schon jetzt alle auch künftig 
entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer 
Ware mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer 
Ware (Ziff. 8.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forde-
rungen ab.
8.4. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit 
anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserer Ware 
hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit  
einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen 
Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine 
Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, 
tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung unserer  
Forderungen gem. Ziff. 8.1 Satz 2 diese Forderung mit al-
len Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff. 
8.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab.  
Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf  



Einräumung von Sicherheiten gem. §§ 648, 648 a BGB auf-
grund der Verarbeitung unserer Ware wegen und in Höhe 
unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wir nehmen 
die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser 
Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen im Einzelnen 
nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der 
Ansprüche nach Ziff. 8.1 Satz 2 an uns zu zahlen. Wir sind be-
rechtigt, auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu 
benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden 
indes von den Befugnissen gemäß den Sätzen 4 und 5 dieses 
Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderung nicht 
einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt.
8.5. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forde-
rungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Rest-
forderung in Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem 
etwa verblei¬benden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch 
auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.
8.6. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber 
in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff. 8.9) weder an Dritte ab-
treten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtre-
tungsverbot vereinbaren.
8.7. Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum 
oder Miteigentum stehen, mit kauf-männischer Sorgfalt unent-
geltlich zu verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung 
oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch 
Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine 
Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns 
zur Last fallende notwendige Interventionskosten, soweit sie 
nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tragen.
8.8. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als  
Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung.
8.9. Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser Ziff. 8 entspricht 
dem Gesamtbetrag der in unserer Rechnung ausgewiesenen 
Kaufpreise zzgl. 10 %.
8.10. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehen-
den Sicherungen insgesamt freige-ben, als deren Wert die  
Forderung um 10 % übersteigt.
 
9. Preis- und Zahlungsbedingungen
9.1. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig und 
spätestens 14 Tage nach Rechnungs-datum ohne jeden Abzug 
zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinba-
rung.
9.2. Den Preisbestimmungen liegen unsere jeweils gültigen  
Netto-Preislisten zuzüglich der am Liefertag gültigen ge-
setzlichen Umsatzsteuer zugrunde und verstehen sich ohne  
gesonderte Vereinbarung für Leistung ab Werk. Erhöhen sich 
zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung unsere 
Selbstkosten, bzw. preisbildenden Faktoren, ins¬besondere für 
Rohstoff,- und Energiekosten, Löhne und Kosten für Hilfs- und 

Betriebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und 
Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis ent-
sprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für Lieferungen an  
einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach  
Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen 
erbracht werden sollen. Führt die Berichtigung zu einer Erhö-
hung des Netto-Verkaufspreises, ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.
9.3. Ist der Vertragspartner Unternehmer, verzichtet er darauf, 
irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei 
denn, dass der Anspruch des Käufers, auf den das Zurückbe-
haltungsrecht gestützt wird, von uns nicht bestritten, aner-
kannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.
9.4. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe beson-
derer vorheriger Vereinbarung ent-gegengenommen.
9.5. Aufrechnung durch den Vertragspartner mit Gegenan-
sprüchen gleich welcher Art ist ausge-schlossen, es sei denn, 
dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns 
nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder  
entscheidungsreif ist.
9.6. Ist der Vertragspartner Unternehmer und reicht seine  
Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderun-
gen zu tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung  
in laufende Rech-nung -, auf welche Schuld die Leistung ange-
rechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehre-
ren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicher-
heit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld 
und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt 
wird.

10. Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vor-
rangige und zwingende Vorschriften übergeordneten Rechts 
werden hiervon nicht berührt. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.
10.2 Ist der Vertragspartner kein Verbraucher, gilt Oberstdorf, 
Deutschland, für aus alle dem ge-schlossenen Vertrag ent-
stehenden Streitigkeiten als ausschließlicher Gerichtsstand 
vereinbart, sofern nicht nichtvermögensrechtliche Ansprü-
che betroffen sind, die den Amtsgerichten ohne Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes zugewiesen sind oder durch  
Gesetz ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber keinen  
allgemeinen Ge¬richtsstand in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat.
10.3 Änderungen und Ergänzungen zu diesen AGB sind in 
Schriftform vorzunehmen.
10.4 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem 
Vertragspartner einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt.


